
 

 

 

Z-42.3-329  17. Juni 2013   
2. August 2017  

TROLINING GmbH 
Camp-Spich-Straße 65 
53842 Troisdorf  

 

Noppenbahnliningverfahren mit der Bezeichnung "TROLINING-Preliner-System" zur Sanierung 
von Abwasserleitungen  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-329 vom 
17. Februar 2011. 
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Änderung und Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 17. Februar 2011 
 

 

17.06.2013 III 54-1.42.3-37/13 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt: 

1  Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für das Sanierungsverfahren mit der 
Bezeichnung "TROLINING-Preliner-System" in den Nennweiten DN 200 bis DN 1500 zur 
Sanierung schadhafter Abwasserleitungen sowie für die Wiederherstellung von Haus-
anschlüssen mittels "Hutprofiltechnik". Die sanierten Abwasserleitungen dürfen nur dazu 
bestimmt sein, Abwasser nach DIN 1986-31 abzuleiten, das keine höheren Temperaturen 
aufweist als solche, die in DIN EN 4762 festgelegt sind. 

 Das "TROLINING-Preliner-System" kann zur Sanierung von Abwasserleitungen aus Beton, 
Stahlbeton, Steinzeug, Faserzement, GFK, PVC-U, PE-HD, PP, Kanalklinker, Mauerwerk 
und Gusseisen eingesetzt werden, sofern die zu sanierenden Abwasserleitungen einen 
Kreisquerschnitt aufweisen und den verfahrensbedingten Anforderungen sowie den 
statischen Erfordernissen genügen.  

 Schadhafte Abwasserleitungen werden durch Einbringen vorkonfektionierter PE-HD-Liner 
und Verfüllen des Ringraumes mit Injektionsmörtel saniert. 

 Dazu wird in die schadhafte Leitung ein mit “Preliner” bezeichneter Schlauch aus Polyethy-
len hoher Dichte (PE-HD) eingezogen. In seinen Abmessungen entspricht dieser der Länge 
und dem Querschnitt der zu sanierenden Leitung. Der Preliner wird mittels Luftdruck bzw. 
Wasser an die Innenwandung der zu sanierenden Leitung angepresst. Im aufgestellten 
Preliner wird ein mit Noppen besetzter und als Inliner bezeichneter weiterer aus Polyethylen 
hoher Dichte (PE-HD) bestehender Liner eingezogen. Die Noppen definieren einen Ring-
raum, der mit einem Injektionsmörtel verfüllt wird. 

 Im Schachtanschlussbereich werden zwischen dem vorhandenen Rohr und dem Preliner, 
vor dem Einziehen des mit Noppen besetzten Inliners, quellende Bänder (Hilfsstoffe) einge-
setzt. Im jeweiligen Schachtanschlussbereich werden zusätzlich zwischen PE-HD-Preliner 
und der zu sanierenden Leitung PE-HD-Kreisringe mit Synthesefaser-Vlieskaschierung ein-
gesetzt. Durch Harztränkung erfolgt in diesen Bereichen jeweils eine wasserdichte Verbin-
dung zur sanierten Leitung. 

 Hausanschlüsse werden mittels Robotertechnik wiederhergestellt. Dabei wird der jeweilige 
Zulauf vom Inneren des Inliners aus aufgefräst. Mittels einer auf den jeweiligen Hausan-
schluss abgestimmten Inversionsblase wird ein harzgetränktes Synthesefaserelement mit 
der Bezeichnung "Hutprofil" in die Hausanschlussleitung bis über die erste Muffenver-
bindung hinaus eingestülpt. 

 

 

Rudolf Kersten 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

                                                           
1
  DIN 1986-3 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke; Regeln für Betrieb und 

Wartung; Ausgabe:2004-11 
2
  DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und -leitungen für 

Schwerkraftentwässerungssysteme; Deutsche Fassung EN 476:1997; Aus-
gabe:1997-08  
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